
 

 

 

Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Hessen 

2024 Wiesbaden,  den 5. Dezember 2024 Nr. 69 

Vierte Verordnung zur Änderung der Hessischen Verordnung 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes*) 

Vom 21. November 2024 

Aufgrund des § 74 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Personenstandsgesetzes vom 19. Februar 2007 
(BGBl. I S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 212), in 
Verbindung mit § 1 der Delegationsverordnung vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 24. Juni 2024 (GVBl. 2024 Nr. 21), verordnet der Minister des 
Innern, für Sicherheit und Heimatschutz: 

Artikel 1  

Die Hessische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 19. November 
2008 (GVBl. I S. 987), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. September 2021 (GVBl. 
S. 656), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 3 wird nach der Angabe „§ 2 Abs. 3“ die Angabe „und 4“ eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor der nummerierten Aufzählung werden die Wörter „Bürgermeister und Beigeord-
nete“ durch „Bürgermeister, Beigeordnete und andere Beamte oder hauptberufliche 
Arbeitnehmer“ ersetzt. 

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „mit Erfolg“ gestrichen. 

b) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt: 

„Abweichend von Abs. 1 und 2 können ehemalige Standesbeamte erneut zu Standesbe-
amten (Nacherfassungsstandesbeamte) bestellt werden, wenn die Bestellung auf die Vor-
nahme der elektronischen Erfassung von Einträgen aus Altregistern im Sinne des § 76 
Abs. 5 des Personenstandsgesetzes beschränkt wird. Die Bestellung setzt voraus, dass 
die ehemaligen Standesbeamten an einer Fortbildungsveranstaltung zur Digitalisierung 
von Personenstandsregistern teilgenommen haben. Dies gilt nicht, wenn die Neubestel-
lung innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Beendigung der letzten Bestellung 
erfolgt.“ 

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

3. In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 4“ durch „§ 2 Abs. 5“ ersetzt. 

 
*) Ändert FFN 302-16  



 

 

4. In § 6 wird die Angabe „2031“ durch „2034“ ersetzt. 

Artikel 2  

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 21. November 2024 

Der  Hess ische Minister des Innern,  für  Sicherhei t  und Heimatschutz  

Prof .  Dr.  Poseck  

Hessische Staatskanzlei 
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